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einsatz- oder einsatzgleichen Verpflichtungen der Bundeswehr temporär ausgeübt 

werden, jedoch muss hier langfristig oder dauerhaft Abhilfe geschaffen werden. 

 

II. 

Mit der Reform der Bundeswehr werden im Wesentlichen unter Heranziehung des 

TerrFüKdo und des EinsFüKdo das OpFüKdo aufgestellt. Daher sollte überlegt werden, 

in § 21 Absatz 1 Satz 3 folgende Änderung vorzunehmen: 

 

streiche: …Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr oder durch 

die Befehlshaberin oder den Befehlshaber 

Einsatzführungskommando der Bundeswehr.“ 

 

setze:   …Operativen Führungskommandoder Bundeswehr.“  

 

III. 

Ferner sind wir mit einer Veröffentlichung unserer Stellungnahme im Rahmen dieser 

Verbändebeteiligung einverstanden. 

 

Bei inhaltlichen Rückfragen an den VSB stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

    

   

    

 

 
 
 




